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Beratungsfolge Termin 

Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2024 

 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Information zu einer Beteiligungsvereinbarung nach dem Bürgerenergiegesetz 
(BürgEnG) 
 
 

 Sitzungsvorlage 

 105/2024 

 öffentlich 

 26.09.2024 



 
 

Gemeinde Nordkirchen 105/2024 
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Sachverhalt: 
 
Durch das Inkrafttreten des Bürgerenergiegesetzes (BürgEnG) am 28.12.2023 ist es 
den Kommunen möglich, mit den Windenergieanlagen-Betreibern (WEA-Betreiber) 
eine Beteiligungsvereinbarung zu schließen. Hier ist es ratsam, eine Muster-
Vereinbarung auszuarbeiten und vom Rat beschließen zu lassen. Dadurch wird eine 
einheitliche Vorgehensweise unabhängig vom jeweiligen WEA-Betreiber erreicht. 
 
Hierzu wird Herr Brück von Oerzen von der Kanzlei Wolter Hoppenberg die rechtli-
chen Vorgaben und die Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen. 
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